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Änderung vom …

Der Schweizerische Bundesrat
verordnet:
I
Die Verordnung vom 18. April 1984[footnoteRef:1] über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge wird wie folgt geändert: [1: 	SR 831.441.1] 


4. Kapitel: Finanzierung

2. Abschnitt: Rechnungswesen und Rechnungslegung
Art. 47	Ordnungsmässigkeit
(Art. 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)	
4 Im Übrigen gelten die Artikel 957a, 958 Abs. 3, 958c Abs. 1 und 2, 958f des Obligationenrechts6 über die kaufmännische Buchführung.
Art. 48	Bewertung und Rendite
(Art. 65a Abs. 5 und 71 Abs. 1 BVG)
1 Die Aktiven und die Passiven sind nach den Fachempfehlungen zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER 26 zu bewerten. Für die für versicherungstechnische Risiken notwendigen Rückstellungen ist der aktuelle Bericht des Experten für die berufliche Vorsorge nach Artikel 53 Absatz 2 BVG massgebend.
2 Die Einrichtung muss ihre Nettorendite und mindestens die Nettorendite ihrer Anlagekategorien Hedge Funds und Private Equity ausweisen.
Art. 48a Abs. 2bis und Abs. 3
2bis Im Anhang der Jahresrechnung müssen zusätzlich zu Absatz 1 Buchstabe b mindestens die Vermögensverwaltungskosten für Hedge Fund - und Private Equity - Anlagen und der bilanzierte Wert dieser Anlagen ausgewiesen werden.
3 Können die Vermögensverwaltungskosten bei einer oder mehreren Anlagen nicht ausgewiesen werden, so muss die Höhe des in diese Anlagen investierten Vermögens im Anhang der Jahresrechnung separat ausgewiesen werden. Die betreffenden Anlagen sind einzeln unter Angabe der ISIN (International Securities Identification Number), des Anbieters, des Produktenamens, des Bestandes und des Marktwertes per Stichtag aufzuführen. Das oberste Organ muss jährlich die Gewichtung analysieren und über die Weiterführung dieser Anlagepolitik befinden. Investitionen in nichttransparente Anlagen muss das oberste Organ im Anhang der Jahresrechnung begründen.


2b. Abschnitt: Integrität und Loyalität der Verantwortlichen
Art. 48i	Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden
(Art. 51c BVG)	
1 Bei bedeutenden Rechtsgeschäften mit Nahestehenden muss die Vorsorgeeinrichtung Konkurrenzofferten einfordern. Dabei muss über die Vergabe vollständige Transparenz herrschen. Das oberste Organ muss schriftlich begründen, wieso es sich für einen Vermögensverwaltungs-, Versicherungs- oder Verwaltungsvertrag mit einer nahestehenden Person entscheidet, wenn ein anderes, deutlich kostengünstigeres Angebot vorliegt.
2 Als nahestehende Personen gelten insbesondere der Ehegatte oder die Ehegattin, der eingetragene Partner oder die eingetragene Partnerin, der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin und Verwandte bis zum zweiten Grad, juristische Personen, an denen eine wirtschaftliche Berechtigung besteht sowie natürliche und juristische Personen, welche die Vorsorgeeinrichtung gegründet haben.
Art. 48k	Abgabe von Vermögensvorteilen
(Art. 53a Bst. b BVG)	
1 Wenn eine Vorsorgeeinrichtung Personen oder Institutionen mit Aufgaben der Geschäftsführung, der Verwaltung oder Vermögensverwaltung betraut, dann muss sie die Art und Weise der Entschädigung für die zu erbringenden Dienstleistungen in einer schriftlichen Vereinbarung mit diesen Personen oder Institutionen regeln. Die Höhe der Entschädigung muss dabei eindeutig bestimmbar sein.
1bis Wenn Personen oder Institutionen gemäss Absatz 1 im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für die Vorsorgeeinrichtung Vermögensvorteile von Dritten erhalten, müssen sie diese der Vorsorgeeinrichtung gegenüber offenlegen und sie ihr mit Ausnahme von Bagatell- und üblichen Gelegenheitsgeschenken zwingend abliefern. Die Vorsorgeeinrichtung darf nicht auf die Ablieferungspflicht verzichten.

3. Abschnitt: Anlage des Vermögens
Art. 49a	Führungsverantwortung und Aufgaben des obersten Organs
(Art. 51 Abs. 1 und 2, 53a und 71 Abs. 1 BVG)	
2 Das oberste Organ hat insbesondere folgende Aufgaben: 
e.	Es hat die Vermögensvorteile nach Artikel 48k Absatz 1bis zurück zu fordern und darüber im Anhang der Jahresrechnung Bericht zu erstatten.
II
Übergangsbestimmung zur Änderung vom …
1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen ihre Rechnungslegung bis zum … an die Änderungen von Artikel 48 und Artikel 48a Absatz 2bis und 3 anpassen.
2 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen ihre Verträge bis zum … an die Änderungen von Artikel 48k Absatz 1 und 1bis anpassen.
3 Die erstmalige Berichterstattung nach Artikel 49a Absatz 2 Buchstabe e erfolgt für das Rechnungsjahr … .

III
Diese Änderung tritt am 1. Januar 20xx in Kraft.
	…20xx
	Im Namen des Schweizerischen Bundesrates

	
	Die Bundespräsident: Johann Schneider-Ammann
Die Bundeskanzlerin: Walter Thurnherr
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